
 

Gebietskulisse 

□ Gemeinden in denen die Rehwildfütterung aus den in §31 Abs. 3 
(JWMG) genannten Gründen erforderlich sein kann 

□ Gemeinden in denen die Voraussetzungen für eine zulässige 
Rehwildfütterung im Regelfall nicht vorliegen 

 


